
Richtlinie
des Ministeriums

für Wirtschaft
des Landes

Brandenburg zur
Förderung der
Konversion im
Land Branden-

burg
Vom 20. März 2003
...
1 Zuwendungszweck,
Rechtsgrundlagen
1.1 Das Land Branden-
burg gewährt nach Maß-
gabe dieser Richtlinie
und auf der Grundlage
des Operationellen Pro-
gramms (OP) für den
Zeitraum 2000 - 2006
unter Beachtung der hier
geltenden einschlägigen
Bestimmungen aus den
EU-Verordnungen, ins-
besondere der VO (EG)
Nr. 1260/1999, der §§ 23
und 44 der Landes-
haushaltsordnung (LHO)
und der dazu ergange-
nen Verwaltungsvor-
schriften Zuwendungen
für Maßnahmen zur Ent-
wicklung militärischer
Hinterlassenschaften mit
dem Ziel ihrer zivilen
Nachnutzung (Konversi-
on) im Land Branden-
burg.
1.2 Militärische Hinterlas-
senschaften im Sinne
dieser Richtlinie sind:    -
Flächen und Bereiche,
deren bisherige mili-
tärische Nutzung aufge-
geben wurde oder deren
Aufgabe absehbar ist.
Dazu gehören ehemalige
WGT-, NVA-,MdI- und
Grenztruppen-Flächen

sowie vormals von der
Bundeswehr genutzte
Flächen;
- ehemalige Rüstungsbe-
triebe und ehemals durch
Rüstungsbetriebe genutz-
te Flächen, die durch die
dauerhafte Umstellung
der militärischen auf eine
zivile Produktpalette nicht
mehr benötigt werden.
Die Aufwertung dieser
militärischen Hinterlas-
senschaften schließt die
Förderung kleiner und
mittlerer Unternehmen
im Rahmen der „De-
minimis“-Regelung ein.
1.3 Mit den Fördermaß-
nahmen sollen kurz- und
mittelfristig die durch die
militärische Vornutzung
der Liegenschaften ent-
standenen negativen
Auswirkungen insbeson-
dere auf Umwelt und wirt-
schaftliche Infrastruktur
der betroffenen Standor-
te und Regionen besei-
tigt oder zumindest ver-
ringert werden.
1.4 Ein Anspruch des
Antragstellers auf Gewäh-
rung der Zuwendung be-
steht nicht. Vielmehr ent-
scheidet die Bewil-
ligungsbehörde aufgrund
ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der
verfügbaren Haushalts-
mittel.
2 Gegenstand der För-
derung
2.1.Maßnahmen zur
Wiederherrichtung und
Sanierung von Konver-
sionsliegenschaften mit
dem Schwerpunkt
„Schutz und Verbesse-
rung der Umwelt“.
2.1.1 Vorbereitung und
Durchführung von Ab-
riss, Beräumung, Ent-
siegelung sowie Alt-
lastenbeseitigung und
Geländeaufbereitung,
wenn dies zur Beseiti-
gung von Gefährdungs-
potenzialen und zur
Verbesserung der Um-
welt beiträgt. Zur Vorbe-

reitung gehören z. B.
Projektplanung, Ent-
wicklungskonzeptionen,
Bestandserfassung und
Altlastenuntersuchun-
gen. Insbesondere sind
solche Gesamtmaßnah-
men förderfähig, deren
Finanzierung über Aus-
gleichs- und Ersatz-
maßnahmen nicht oder
nicht vollständig gesi-
chert werden kann. Die
Beseitigung von Altlasten
ist förderfähig auch im
Umgebungsbereich von
ehemaligen militärischen
Liegenschaften, wenn
die Kontaminationen ein-
deutig der militärischen
Nutzung zuzuordnen
sind.
2.1.2 Kampfmittelräu-
mung, wenn sie für die
Entwicklung der Liegen-
schaft zwingend notwen-
dig und keine andere Fi-
nanzierung möglich oder
kein anderer Fi-
nanzierungsträger vor-
handen ist.
2.1.3 Herstellung gefahr-
loser Zugänglichkeit und
touristischer Erschlie-
ßung von Konver-
sionsflächen in öffentli-
cher Zuständigkeit (ins-
besondere auf ehemali-
gen Truppenübungsplät-
zen).
2.2 Maßnahmen auf
Konvers ions l iegen-
schaften mit Schwer-
punkt auf „Verbesserung
der wirtschaftsnahen In-
frastruktur“.
2.2.1 Herstellung und
Verbesserung wirt-
schaftsnaher Infrastruk-
tur auf Konversions-
flächen zur vorrangigen
gewerblichen und/oder
industriellen Nutzung.
Dazu gehören Flächen-
freilegung und -sanierung
in Verbindung mit inne-
rer verkehrlicher und
technischer Erschlie-
ßung sowie äußere Er-
schließung im Umge-
bungsbereich

von Konversionslie-
genschaften.
2.2.2 Sicherung, Sanie-
rung, Umbau und gege-
benenfalls Einrichtung
von früher militärisch ge-
nutzten Gebäuden für
eine wirtschaftsrelevante
Nachnutzung, insbeson-
dere zur Ansiedlung von
kleinen und mittleren Un-
ternehmen sowie von
Existenzgründern; dar-
über hinaus für touristi-
sche, wissenschaftliche,
kulturelle Zwecke, sofern
sie der wirtschaftlichen
Belebung sowie der Er-
höhung der Attraktivität
des Standortes für den
Fremdenverkehr dienen.
2.2.3 Nicht förderfähig
sind:
- Maßnahmen zur Er-
schließung oder Entwick-
lung von Wohngebieten,
- Schaffung kommunaler
Einrichtungen, die der
Daseinsvorsorge
dienen,
- den Kommunen oblie-
gende Planungsaufga-
ben zur Schaffung von
Baurecht,
- Maßnahmen zur Siche-
rung des Flugbetriebes
auf ehemaligen Militär-
flugplätzen.
2.3 Effizienzerhöhung
der Maßnahmen nach
Nummern 2.1 und 2.2
durch Organisation des
Erfahrungsaustausches
und von Informationsver-
anstaltungen unter
Einschluss der internatio-
nalen Zusammenarbeit
mit den Mittel- und Osteu-
ropäischen Staaten
(MOE-Staaten).
2.4 Unterstützung von
Unternehmen
Maßnahmen zur Erleich-
terung der Ansiedlung
kleiner und mittlerer Un-
ternehmen und von
Existenzgründern auf
Konversionsflächen so-
wie zur Stärkung ihrer
Leistungsfähigkeit durch
Unterstützung von
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Investitionen für Bauz-
wecke bzw. im produkti-
ven Bereich (z. B. Ma-
schinen und Anlagen)
und zur Erhöhung der
Beschäftigung im Rah-
men der „De-minimis“-
Regelung, das heißt mit
maximalem Zuschuss von
100.000 Euro innerhalb
von drei Jahren ab dem
Zeitpunkt der ersten „De-
minimis“- Beihilfe (Ver-
ordnung (EG) Nr. 69/
2001 der Kommission
vom 12. Januar 2001
über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Ver-
trag auf „De-minimis“-
Beihilfen, ABl. EG Nr. L
10 S. 30 vom 13. Januar
2001). Dieser Betrag
umfasst alle Arten öffent-
licher Beihilfen, die als
„De-mini-mis“-Beihilfe
gewährt werden, und be-
rührt nicht die Möglich-
keit, dass der Empfänger
aufgrund von der Kom-
mission genehmigter Re-
gelungen andere Beihil-
fen erhält. Dieser Betrag
umfasst alle Kategorien
von Beihilfen gleich wel-
cher Form und Zielset-
zung, mit Ausnahme der
Beihilfen für die Ausfuhr,
für die die Maßnahme
nicht gilt. Die unter den
EGKS-Vertrag fallenden
Bereiche, der Schiffs-
bau, der Ver-kehrssektor
und die Beihilfen für Aus-
gaben für die landwirt-
schaftliche Tätigkeit oder
die Fischerei sind ausge-
schlossen (s. auch ABl.
EG Nr. C 68 S. 9 vom 6.
März 1996).
3 Z u w e n d u n g s e m -
pfänger
3.1 Zuwendungsem-
pfänger für Maßnahmen
nach Nummern 2.1, 2.2,
2.3:
Öffentlich-rechtliche Ge-
bietskörperschaften so-
wie nicht auf Gewinner-
zielung ausgerichtete na-
türliche und juristische
Personen.

3.2 Zuwendungsem-
pfänger entsprechend
Nummer 3.1 können auf
besonderen Antrag die
Zuweisungen gemäß VV/
VVG Nr. 12 zu § 44 LHO
zur Erfüllung des Zu-
wendungszweckes an ei-
nen Dritten weiterleiten.
In solchen Fällen kann
der Dritte den Eigenan-
teil teilweise oder gänz-
lich erbringen, insoweit
es sich bei dem Dritten
um eine sonstige öffent-
liche Institution im Sinne
der EU-Regelungen han-
delt. Die Weiterleitung
darf keinen Beihilfe-
charakter im Sinne des
Artikels 87 des EG-Ver-
trages aufweisen.
3.3 Zuwendungsem-
pfänger für Maßnahmen
nach Nummer 2.4 sind im
Regelfall kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU)
der gewerblichen Wirt-
schaft im Sinne des Ge-
werbe-steuerrechts so-
wie Existenzgründer,
wenn sie der derzeit gel-
tenden Definition der Eu-
ropäischen Kommission
entsprechen:
KMU sind Unternehmen,
die
- weniger als 250 Ar-
beitskräfte beschäftigen
und
- einen Jahresumsatz
von höchstens 40 Millio-
nen Euro erzielen oder
eine Bilanzsumme von
höchstens 27 Millionen
Euro erreichen und
- sich nicht zu 25 % oder
mehr des Kapitals oder
der Stimmanteile im Be-
sitz eines oder mehrerer
Unternehmen befinden,
die dieser Definition nicht
entsprechen (Unab-
hängigkeitskriterium;
Ausnahme: öffentliche
Beteiligungsgesellschaf-
ten, Risikokapitalgesell-
schaften und - soweit kei-
ne Kontrolle ausgeübt
wird - institutionelle An-
leger).

Von der Förderung aus-
geschlossen sind:
- Bauhauptgewerbe,
- gewerbliche Betriebe
der Land- und Forstwirt-
schaft, soweit nicht Ver-
arbeitung,
- Großhandel und groß-
flächiger Einzelhandel,
- Autohäuser.
4 Zuwendungsvoraus-
setzungen
4.1 Der Zuwendungs-
empfänger hat die ge-
währte Zuwendung nur
für den von der
Bewilligungsbehörde im
Zuwendungsbescheid
ausdrücklich bestimmten
Zuwendungszweck ein-
zusetzen.
4.2 Eine Zuwendung wird
nur ausgereicht, sofern
die Maßnahmen nicht
von anderen Stellen
durchzuführen bzw. die
Kosten nicht von anderen
Stellen zu tragen sind
oder im Rahmen eines
anderen Programms ge-
fördert werden können.
Eine Doppelförderung ist
ausgeschlossen.
4.3 Mit der Maßnahme
darf erst nach Zugang
des Zuwendungsbe-
scheides begonnen wer-
den.
4.4 Das Vorhaben muss
den Belangen der Raum-
ordnung und Landespla-
nung sowie des Natur-
und Umweltschutzes
Rechnung tragen.
4.5 Zuwendungen für
Maßnahmen nach Num-
mern 2.1 und 2.2 dürfen
in der Regel nur auf Flä-
chen erfolgen, die sich im
Eigentum des Antragstel-
lers befinden oder an
denen der Antragsteller
eigentumsgleiche Rech-
te hat und auf denen ohne
vorhergehende Maßnah-
men zur Reaktivierung
keine Investitionen vor-
genommen werden kön-
nen.
Zuwendungen für Maß-
nahmen nach Nummern

2.1 und 2.2 dürfen bei
Flächen,die sich nicht
im Eigentum der Antrag-
stellernach Nummer 3.1
befinden, nur gewährt
werden, wenn die Wah-
rung von kommunalen
bzw. Gemeinwohlinteres-
sen durch öffentlich-
rechtliche oder privat-
rechtliche (analog An-
hang 7 des 22. Rahmen-
plans der GA, Bundes-
tags-Drucksache 12/
4850 vom 19. Mai 1993)
städtebauliche Verträge
sichergestellt ist.
Rechtliche bzw. gesetzli-
che Verpflichtungen des
Eigentümers sind nicht
Gegenstand der Förde-
rung.
4.6 GA-Förderung
Eine Förderung erfolgt
grundsätzlich nur, wenn
dies aus der Gemein-
schaftsaufgabe zur Ver-
besserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur
(GA) nicht möglich ist.
4.7 Voraussetzung für
die Bewilligung von
Fördermitteln aus dem
Europäischen Fonds für
Regionalentwicklung
(EFRE) ist die Zustim-
mung des EFRE-Aus-
schusses des Landes
Brandenburg.
4.8 Planungsrechtliche
Voraussetzungen
Zuwendungsvoraus-
setzung ist für Infrastruk-
turvorhaben entspre-
chend Nummer 2.2
grundsätzlich das Vorlie-
gen eines rechtswirk-
samen Bebauungsplans
oder der Verfahrens-
stand gemäß § 33 des
Baugesetzbuches (Bau-
GB) bzw. die Zustimmung
gemäß § 125 Abs. 2
BauGB.
4.9 Dem Förderantrag
ist, wenn Erdarbeiten
durchgeführt werden, die
Munitionsfreiheitsbeschei-
nigung des Staatlichen
Munitionsbergungsdien-
stes - sofern Munitions-
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mungen für Zuwendun-
gen zur Projektförderung
an Gemeinden (GV)
(ANBest-G) vollständig
und in prüffähiger Form
vorgelegt hat.
7.5 Bei den Zuwendun-
gen gemäß Nummer 2.4
handelt es sich um Sub-
ventionen im Sinne von
§ 264 des Strafgesetzbu-
ches (StGB). Gemäß
dem Brandenburgischen
Subventionsgesetz vom
11. November 1996
(GVBl. I S. 306) gelten für
Leistungen nach Landes-
recht, die Subventionen
im Sinne des § 264
StGB sind, die §§ 2 bis
6 des Gesetzes gegen
miss-bräuchliche Inan-
spruchnahme von Sub-
ventionen (Bundesge-
setz) vom 29. Juli 1976
BGBl. I S. 2034).
8 Geltungsdauer
Diese Richtlinie tritt mit
Wirkung vom 1. Januar
2003 in Kraft und gilt bis
zum 31. Dezember 2004.

Cross-Border-
Leasing –
PDS unterstützt
Frankfurter Bür-
gerbegehren
Die Dresdner tun es, die
Düsseldorfer, die Kölner,
und selbst die Haupt-
städter haben es schon
getan. Insgesamt rund
150 deutsche Städte und
Gemeinden griffen be-
reits in ihrer finanziellen
Not auf ein dubioses Ge-
schäft zurück, das kurz-
fristig ein paar Euro in
die kommunale Kasse
spült,auf lange Perspek-
tive jedoch ein Spiel mit
vielen Unbekannten ist:
Cross-Border-Leasing
(CBL). Der Stadtrat von
Frankfurt am Main, der
„Frankfurter Römer“, ent-
schied am 17. Juni, sich
ebenfalls auf ein solches
Geschäft einzu-

beräumungnicht selbst
Gegenstand der Förde-
rung ist - sowie bei Maß-
nahmen mit Altlasten-
bezug eine Stellungnah-
me der unteren Abfall-
wirtschaftsbehörde bei-
zufügen.
5. Art, Umfang und
Höhe der Zuwendung
5.1 Zuwendungsart:
Projektförderung
5.2 Finanzierungsart:
Anteilfinanzierung
5.3 Fördersätze
5.3.1 Der Fördersatz bei
Maßnahmen nach Num-
mern 2.1 bis 2.3 beträgt
bis zu 80 % der zu-
wendungsfähigen Aus-
gaben.
5.3.2 Der Fördersatz bei
Maßnahmen nach Num-
mer 2.4 beträgt bis zu
50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben (inklu-
sivealler subventions-
werthaltigen Beihilfen).
5.3.3 Werden Maßnah-
men gemäß Nummern
2.1 und 2.2 mit Maßnah-
men gemäß §§ 260 bzw.
272 SGB III verbunden,
so können die dabei be-
willigten Fördermittel der
Bundesanstalt für Arbeit
bei Vorliegen gegebener
Voraussetzungen als
kommunaler Mitleistungs-
anteil angerechnet wer-
den.
Von der antragstellenden
Kommune ist grundsätz-
lich ein kommunaler
Mindestanteil der zu-
wendungsfähigen Ge-
samtkosten zu erbrin-
gen.
6 Sonstige Zuwen-
dungsbestimmungen
6.1 Bei der Förderung ist
grundsätzlich das Ziel der
gesamten Standort-
entwicklung zu beachten.
Mehrere durchzuführen-
de Einzelmaßnahmen
sind nach Möglichkeit zu
einer Gesamtmaßnahme
zusammenzufassen.
6.2 Eine Verzahnung mit
anderen Förderprogram-

men zu einem sinnvollen
Fördermix ist grundsätz-
lich anzustreben. Vorran-
gig gefördert werden
Vorhaben, die unmittel-
bar oder mittelbar positi-
ve Auswirkungen auf den
ersten Arbeitsmarkt er-
warten lassen. Gegebe-
nenfalls ist die Koordina-
tion mit Maßnahmen an-
zustreben, die aus dem
Europäischen Sozial-
fonds (ESF) sowie im
ländlichen Raum auch
aus dem Europäischen
A u s r i c h t u n g s - u n d
Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL)
unterstützt werden.
6.3 Mit den geförderten
Maßnahmen soll inner-
halb von drei Monaten
nach Zugang des Zu-
wendungsbescheides
begonnen werden. Die
Projektdauer soll in der
Regel 36 Monate nicht
überschreiten.
7 Verfahren
7.1 Antragsverfahren
Förderanträge für Maß-
nahmen dieser Richtlinie
sind bei der Investitions-
Bank des Landes Bran-
denburg (Bewilligungs-
behörde) zu stellen.
Vor einer formalen An-
tragstellung ist eine
Projektskizze (Maß-
nahmebeschreibung, Be-
gründung der Notwendig-
keit des Vorhabens und
Grobkostenschätzung)
beim Ministerium für
Wirtschaft, Ref. 25 V -
Konversion -, und der
Bewil-ligungsbehörde
einzureichen.
7.2 Bewilligungsverfah-
ren
7.2.1 Bewilligungsbehör-
de ist die InvestitionsBank
des Landes Brandenburg
(ILB) Steinstraße 104 -
106 14480 Potsdam.
7.2.2 Auf Verlangen der
Bewilligungsbehörde sind
im Einzelfall ergänzende
bzw. erläuternde Unterla

gen und Nachweise
vorzulegen.
7.3 Zu beachtende Vor-
schriften
Für die Bewilligung, Aus-
zahlung und Abrechnung
der Zuwendung sowie für
den Nachweis und die
Prüfung der Verwendung
und die gegebenenfalls
erforderliche Aufhebung
des Zuwendungsbe-
scheides und die Rück-
forderung der gewährten
Zuwendung gelten die
Verwaltungsvorschriften/
Verwaltungsvorschriften
für Gemeinden (VV/
VVG) zu § 44 LHO, so-
weit nicht in dieser
Förderrichtlinie Abwei-
chungen zugelassen wor-
den sind.
Über die Landeshaus-
haltsordnung hinaus sind
die Regelungen auf der
Grundlage bestehender
und vorbehaltlich noch zu
erlassender Vorschriften
der EU für den Struktur-
zeitraum 2000 - 2006 zu
beachten, insbesondere
der Auszahlungs- und
Abrechnungsverfahren.
7.4 Abweichend von
den Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO
wird bestimmt:
a) Zuwendungs(teil)-
beträge dürfen nur un-
ter Vorlage von Nach-
weisen über die im Rah-
men des Zuwendungs-
zwecks tatsächlich getä-
tigten Ausgaben ausge-
zahlt werden (VV/VVG
Nr. 7 zu § 44 LHO).
b) Ein letzter Teilbetrag
von 5 % der Gesamtzu-
wendung darf darüber
hinaus erst gezahlt wer-
den, wenn der Zu-
wendungsempfänger
den Verwendungsnach-
weis gemäß Nummer 6
der Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zu-
wendungen zur Projekt-
förderung (ANBest-P)
bzw. Nummer 7 der All-
gemeinen Nebenbestim-
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lassen – und zwar in Grö-
ßenordnungen: Die
Frankfurter U-Bahn soll
es treffen. Eine Mehrheit
aus CDU, FDP und Grü-
ne beschloss, die
Vertragsvorbereitungen
in Angriff zu nehmen. Die
SPD, eigentlich Teil der
übergroßen Vierer-Koali-
tion im „Römer“, lehnte
ab, verzichtete aber dar-
auf, auf ihre Koalitions-
partner entsprechenden
Druck auszuüben. In
Frankfurt hat sich nun ein
Bündnis aus Attac, GEW,
PDS und anderen gebil-
det, das unter dem Motto
„Rettet die U-Bahn “ das
geplante CBL mit einem
Bürgerentscheid zu Fall
bringen will. Um einen
Bürgerentscheid zu er-
zwingen, müssen bis zum
28.7. 40.000 Unterschrif-
ten gesammelt werden.
Warum die Aufregung?
Über der Banken-
metropole kreist, wie
über anderen Städten
auch, der Pleitegeier.
Könnte also die Stadt die
geschätzten 100 Millio-
nen •, die ihr das Ge-
schäft einbringensoll,
nicht ganz gut gebrau-
chen? Cross-Border-
Leasing erscheint vielen
Kommunalpolitikern als
Geldmaschine. Durch
ein geschicktes Austrick-
sen des US-amerikani-
schen Fiskus kommt, so-
zusagen wie von selbst,
ein erkleckliches Sümm-
chen zusammen. Und so
funktioniert es: Eine
Kommune vermietet eine
kommunale Einrichtung
(im Frankfurter Beispiel
die U-Bahn) an einen
US-amerikanischen In-
vestor über einen 99-jäh-
rigen Leasing-Vertrag
und mietet es in einem
Untermietvertrag gleich-
zeitig zurück.In den USA
wird ein solch langfristi-
ger Leasing-Vertrag wie
ein Kauf behandelt und –

als  Aus landsinvestition
– steuerlich begünstigt –
während nach deut-
schem Recht die Kom-
mune die Besitzerin des
Objekts bleibt. Das US-
Unternehmen kann so
seine Abschreibungs-
möglichkeiten verbessern
und einen Steuer-
verschiebungseffekt er-
zielen. Am Zinsgewinn
wird die deutsche Kom-
mune beteiligt. Nicht nur
die PDS warnt vor solch
windigen Geschäften, die
letztlich auf eine schlei-
chende Privatisierung
hinauslaufen, erhebliche
Risiken für die verfas-
sungsgemäße kommuna-
le Daseinsvorsorge ber-
gen und die kommunale
Selbstverwaltung gefähr-
den. Schon die Tatsache,
dass hier für ein und
dasselbe Objekt zwei un-
terschiedliche Besitzer
auftreten, zeigt: Das gan-
ze bewegt sich am Ran-
de der Illegalität. Der
obersten Steuerbehörde
der USA ist diese legale
Form der Steuerhinter-
ziehung schon lange ein
Dorn im Auge. Abgese-
hen davon, dass es äu-
ßerst fragwürdig ist,
wenn sich deutsche
Kommunen daran betei-
ligen, den US-Fiskus zu
prellen, ist es auch ris-
kant: Die Steuergesetz-
gebung der USA kann an
diesem Punkt schon bald
einer rückwirkenden Re-
vision unterzogen werden
– mit unabsehbaren Fol-
gen für jene deutschen
Kommunen, die in sol-
chen CBL-Verträgen
stecken. Durch die CBL-
Verträge ist die deutsche
Seite prinzipiell verpflich-
tet, das vermietete Objekt-
über einen langen Zeit-
raum in unverändertem
Zustand zu belassen,
allenfalls wertsteigernde
Veränderungen vorzu-
nehmen – im Frankfurter

Beispiel gilt das für 28
Jahre. Die demokrati-
sche Einflussnahme auf
Organisation und Inhalt
der kommunalen Da-
seins-vorsorge ist damit
in Frage gestellt. Zuwider-
handeln kann Schadens-
ersatzklagen und sogar
eine Kündigung des
Untermietvertrags zur
Folge haben. Gerichts-
platz ist dann die USA.
Anzuwenden wäre das
US-Recht, das bekannt-
lich enorme Schadener-
satzsummen kennt. Die
CBL-Geschäfte bergen
Fallstricke, die in deut-
schen Rathäusern man-
gels Erfahrung nicht
überschaut werden kön-
nen. Die Verträge fassen
rund 1.000 Seiten und
sind auf englisch abge-
fasst. Unmöglich für vie-
le Ratsherren und Rats-
frauen, sich hier einen
Überblick über mögliche
Risiken zu verschaffen:
Was passiert, wenn die
Kommune der Erhal-
tungs- und   Wiederauf-
baupflicht nicht nach-
kommen kann? Was,
wenn Zahlungsverzöge-
rungen auftreten, z.B.
durch Probleme der Er-
füllungsübernahmebank,
oder wenn der US-Inve-
stor pleite geht? Die
Bayrische Landesregie-
rung hat aus diesen of-
fenen Fragen die richti-
gen Schlüsse gezogen
und das Cross-Border-
Leasing in Bayern verbo-
ten. Die PDS wünscht
den immer zahlreicher
werdenden Initiativen ge-
gen CBL nicht nur viel
Erfolg. Sie beteiligt sich
aktiv daran. Außerdem
springenwir einmal über
unseren Schatten und
gratulieren der Bayri-
schen Landesregierung
zu ihrer weisen Entschei-
dung. Autor: Alexander King,

Referent für Kommunalpolitik

beim Bundesvorstand der PDS
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Städtetag und
Gemeindebund

warnen
vor großem

Täuschungs-
manöver zu La-
sten der Kom-

munen
Nach den Beschlüssen
der Koalition zur Reform
der Gemeindefinanzen
haben die Städte und
Gemeinden vor einem
„großen Täuschungsma-
növer“ zu Lasten der
Kommunen und ihrer
Bürgerinnen und Bürger
gewarnt. Die freundlich
klingenden Aussagen der
Bundesregierung über
eine nachhaltige Entla-
stung der Kommunen
stünden in krassem Wi-
derspruch zu dem, was
das Bundesfinanzmini-
sterium und das Bundes-
wirtschaftsministerium
bisher planen. Das erklär-
ten heute die Präsiden-
ten des Deutschen Städ-
tetages und des Deut-
schen Städte- und Ge-
meindebundes, Oberbür-
germeisterin Petra Roth
und Oberbürgermeister
Christian Schramm, so-
wie deren Stellvertreter,
Oberbürgermeister Chri-
stian Ude und Bürger-
meister Roland Schäfer.
„Sollte es tatsächlich bei
dem Gesprächsergebnis
von Hannover bleiben,
müs-ste man die Ge-
mein-definanzreform und
die versprochene Entla-
stung der Kommunen als
gescheitert betrachten.
Die Gewerbesteuer-
reform ist völlig unzurei-
chend, und die Kommu-
nen werden bei den So-
zialausgaben mangelhaft
entlastet. Wenn das Bun-
deskabinett diese Ideen
am 13. August be-
schließt, bekommen die
Kommunen keine nach-
haltige Entlastung, son-
dern eine Mogelpackung.
Quelle:www.staedtetag.de


